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©nbtidb ift beroorzuf)eben, baß auch biefel Oaljr bie
oielen Sagungen wirtfcbaftlicber Serbänbe
unb Drganif ationen wefentlicb p einem guten @r=

folg ber SReffe betgetragen haben. Sie Sebeutung biefet
3ufammenfünfte in ber SReffefiabt ift außerbem unter
bem pf)ern ©eficbtlpuntte einzuflößen, baß berart bie

oerfd&iebenen an bem Aufbau unferer SGßirtfcf)aft unb
ber wirtßhaftltcben ©rtöctjtigung unferel 3SoIfes arbei*
tenben Gräfte p gemeinfamem Qufammenroirten oer*
einigt unb wertooße Anregungen ju neuem ©Raffen
oermittelt erhalten.

@o ergibt ftcb abfcßließenb : Stelgeftaltig ift öal @r*

gebnil ber SReffe 1925 für bal gefamte 2Birtfcbaftlleben
ber Schweiz- Siefer ©rfolg ift legten ©nbel aul bem
SGBefen ber SReffe gemorben. Sarau! refulttert ail ©r=

gebnil ber StBeiterentwicflung für bie Qnftitution ber
Schweizer 9Ruftermeffe ail folcije : Ser äußern Aulge*
fiaitung entfprid)t auch bie Steigerung ißre! (jnnenwertel.

6Mffion$nieiett int Mon 6t. Ma.
(Korr.) SBo|I nirgenbl ift bal Submiffionlwefen

fo neuzeitlich unb berart im ©ino ernennen mit bem
©ewerbeoerbanb georbnet roorben mie im Kanton unb
in ber Stabt St. ©aßen. SRacbteilig ift einzig, baß oon
ben ©ewerbeoertretern etroal ju rafci) aufeinanbetfoigenb
wieber neue Sorfcßläge gemalt werben. Sie im Amtl*
beriet bei SRegierunglratel oom Qa|re 1923 befannt
gegebenen AnberunglûorfcÇiâge — gegenüber ber 33er*

orbnung über bie Vergebung oon ftaatiid^en Arbeiten
(oom 30. SRai 1919) — bel ïantonalen ©ewerbeoer*
banbel jur ^Regelung bel Submiffionlwefen! fiaben
burd| 9ftegterungSralSbef<hIuß oom 1. Quli 1924 eine
vorläufige ©rlebigung gefunben. SGBte außerorbentlidj
ferner el ift, burci) ben ©rlaß oon Sergebungloorfchrif*
ten bal jur SBaijrung ber Qntereffen ber ©ewerbetrei*
benben, fowohl ail aud) bel Sauherw, 3îicE)tige p treffen,
bat bie neuefte IReoifion ber ïantonalen ©ubmiffionl*
oerorbnung toieber gezeigt. tRoct) beoor bie ermähnten
Sßorfd^läge bel ©ewerbeoerbanbeS oom Qaßre 1923 oom
Aegierunglrat befpnbelt toaren, bat ber genannte Ser*
banb toieber neue Anträge unterbreitet, bie oon jenen
joefentücb abtoeicben unb folgenbe ^Regelung oorfeben:

Sie einzelnen 33etoerber redbnen für ftd) allein unb
obne oorbetige SRitroirïung ber SRedEpunglfieße bel 33er*
banbel. Sofern ficb unter ben juftanbe gefommenen
Angeboten llnterfdbiebe oon mebr ail 10 ^rojent erge*
ben, bat bie Sehörbe oom Serufloerbanb eine Serecf)*
nung mit ben nottoenbigen Setaiiïalïulationen etnpoer*
langen. Seabftdjtigt bie Sehörbe bie 33ergebung an ein
Angebot, bal mebr all ettoa 5 ^rojent unter ber Se*
recfjnung bel 33erbanbel bleibt, fo mirb fte oon ben für
bie 3Sergebung in Setradjt falienben llnternebmern in
gleicher ÄJeife betailtierte ©inzelberedpungen einoerlangen
unb ben Organen bel Serufloerbanbel ©elegenbeit ge*
ben pr ^Rechtfertigung ibrer greife, ©radjtet bie Selprbe
bie greife bel Serbanbel ail richtig, fo foil unter glet*
^en Arbeitlbebingungen ber 3^fd^iag an ein Angebot
erfolgen, bal nicbt mebr ail ettoa 5 ^rojent oon btefen
Reifen abœeidbt. Siefel Serfahren, bal bie Stabt
@t. ©alien oetfu^ltoeife eingeführt hat, murbe oon ber
Bereinigung fctpoetzerifcher Siefbauunternehmer all un*
itoecfmafjig erachtet unb audb oon ben Abteilungloor*
ftdnben ber ïantonalen tedpifdhen Sureauj abgelehnt,
wlbefonbere mit ber Segrünbung, baft bie Setedpungl*
neue bel Serufloerbanbel, toenn fie unter anfälligem
Beijug ber Sewerber bie SerbanblredEpung erft nach
©roffnung bet Angebote aufftelle, jroeifeHol bal Sefireben
vaben werbe, bie Seredpung möglich ft in einem ben

Wo«.o l>©o.'xa©r
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Angeboten angepaßten fRahmen p halten, womit jeben*
fall! bem Sauherrn nic^t gebtent fei.

Silber lauteten bie bezüglichen Seftimmungen ber
ïantonalen Submiffionloerorbnung: Art. 22. Serufl*
oerbänbe unb Submittanten finb berechtigt, bei öffent*
lidhen Submiffionen ber Sehörbe oor ber ©röffnung
ber Angebote Preisberechnungen mit ben nottoenbigen
©injelangaben einzureichen.

©rfcheint bie Seredpung einel Serufloerbanbel ber
oergebenben Sehörbe all angemeffen, fo foH bie Serge*
bung an einel ober mehrere Angebote erfolgen, bie nicht
erheblich baoon abweichen.

©rflärt bie Sehörbe bie Seredpung einel Serufl*
oerbanbel all unannehmbar, fo hat tetjterer bal Sed)t,
innert brei Sagen eine Überprüfung burch mlnbeften!
jwei Sadperftänbige p oerlangen. Sie Sadperftanbigen
werben p gleichen Seilen oon ber oergebenben Sehörbe
unb bem betreffenben Serufloerbanb bezeichnet. Ser
einfiimmige Sefunb ber Sadhoerftänbigen, befiele biefer
in einer Sefiätigung ober Serict)tigung ber Sere^nung
bei Serufloerbanbel, ift im Sinne oon Abfaß 2 biefel
Artiïell für bie Sergebung maßgebenb.

Siegen ïetne Seredpungen oon Serufloerbänben oor
ober tonnen fiel) bie Sachoerfiänbigen nidht einigen, fo
hat bie Sehörbe bie Sergebung nad) freiem ©rmeffen
in SBürbigung bei in Art. 21 aufgefaßten ©runbfaßel
oorjunehmen (b. h- ber 3ufthlag foil p einem mit ber
geforberten Arbeitlleifiung in richtigem Serhältnil ftehen*
ben $ßrei§ erfolgen).

3« Serödfi^tigung ber oben genannten ©inmänbe
bei ©ewerbeoetbanbel hat ber Segierunglrat bie Ar*
tiïel 22 u. 23 ber Submifftonloerorbnnng oom 30. 9Rai
oerfu^lweife unb auf 3ufeh^ hi", wie folgt abgeanbert:

Art. 22. 3«^ Seurteilung ber ißreilwürbigteit im
Sinne oon Art. 21 lönnen bie Seroerber unb Serufl*
oerbänbe ber Sehörbe oor ber ©röffnung Angebote*
ißreilberedpungen einreichen. 3ft bie oon einem Serufl*
oerbanb eingereichte Serechnung auf ©runb ber Konjunï*
turoerhältniffe fachmänmfeh unb forgfältig burchgeprüft,
fo foü fie bei ber Sergebung all SBeglettung btenen.

Art, 23. Sie Sergebung einer Arbeit ober Siefe*

rung an ein Angebot, bal in ber bereinigten ©nbfumme
mehr all etwa 12 ißtojent niebriger ift all bie weg*
leitenbe Serechnung bei Serufloerbanbel, erfolgt erft
nach S^üfung ber in ber gleichen Art wie bie Serbanbl*
redpung aufgehellten SetailberedEpung bei betreffenben
Sewerberl unb nachbem bem Serufloerbanb ©elegenbeit
jur ^Rechtfertigung feiner ißreilanfäße geboten würbe.

UeiDaiasvts».
HantonaPjiirchertfchet ©eweebeoerbonb. SieSele*

giertenoerfammlung bel fantonal*zür^erifd)en @e*
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Endlich ist hervorzuheben, daß auch dieses Jahr die

vielen Tagungen wirtschaftlicher Verbände
und Organisationen wesentlich zu einem guten Er-
folg der Messe beigetragen haben. Die Bedeutung dieser
Zusammenkünfte in der Messestadt ist außerdem unter
dem höhern Gesichtspunkte einzuschätzen, daß derart die

verschiedenen an dem Aufbau unserer Wirtschaft und
der wirtschaftlichen Ertüchtigung unseres Volkes arbei-
tenden Kräfte zu gemeinsamem Zusammenwirken ver-
einigt und wertvolle Anregungen zu neuem Schaffen
vermittelt erhalten.

So ergibt sich abschließend: Vielgestaltig ist das Er-
gebnis der Messe 1925 für das gesamte Wirtschaftsleben
der Schweiz. Dieser Erfolg ist letzten Endes aus dem
Wesen der Messe geworden. Daraus resultiert als Er-
gebnis der Weiterentwicklung für die Institution der
Schweizer Mustermesse als solche: Der äußern Ausge-
staltung entspricht auch die Steigerung ihres Innenwertes.

SÄmissimsiiiesc» im KM«« St. Gà
(Korr.) Wohl nirgends ist das Submissionswesen

so neuzeitlich und derart im Einvernehmen mit dem
Gewerbeverband geordnet worden wie im Kanton und
in der Stadt St. Gallen. Nachteilig ist einzig, daß von
den Gewerbevertretern etwas zu rasch aufeinanderfolgend
wieder neue Vorschläge gemacht werden. Die im Amts-
bericht des Regierungsrates vom Jahre 1923 bekannt
gegebenen Änderungsvorschläge — gegenüber der Ver-
ordnung über die Vergebung von staatlichen Arbeiten
(vom 30. Mai 1919) — des kantonalen Gewerbever-
bandes zur Regelung des Submiffionswesens haben
durch Regierungsratsbeschluß vom 1. Juli 1924 eine
vorläufige Erledigung gefunden. Wie außerordentlich
schwer es ist, durch den Erlaß von Vergebungsoorschrif-
ten das zur Wahrung der Interessen der Gewerbetrei-
benden, sowohl als auch des Bauherrn, Richtige zu treffen,
hat die neueste Revision der kantonalen Submissions-
Verordnung wieder gezeigt. Noch bevor die erwähnten
Vorschläge des Gewerbeverbandes vom Jahre 1923 vom
Regierungsrat behandelt waren, hat der genannte Ver-
band wieder neue Anträge unterbreitet, die von jenen
wesentlich abweichen und folgende Regelung vorsehen:

Die einzelnen Bewerber rechnen für sich allein und
ohne vorherige Mitwirkung der Rechnungsftelle des Ver-
bandes. Sofern sich unter den zustande gekommenen
Angeboten Unterschiede von mehr als 10 Prozent erge-
ben, hat die Behörde vom Berufsverband eine Berech-
nung mit den notwendigen Detailkalkulationen einzuver-
langen. Beabsichtigt die Behörde die Vergebung an ein
Angebot, das mehr als etwa 5 Prozent unter der Be-
rechnung des Verbandes bleibt, fo wird sie von den für
die Vergebung in Betracht fallenden Unternehmern in
gleicher Weise detaillierte Einzelberechnungen einverlangen
und den Organen des Berufs Verbandes Gelegenheit ge-
den zur Rechtfertigung ihrer Preise. Erachtet die Behörde
die Preise des Verbandes als richtig, so soll unter glei-
chen Arbeitsbedingungen der Zuschlag an ein Angebot
Aolgen, das nicht mehr als etwa 5 Prozent von diesen
Preisen abweicht. Dieses Verfahren, das die Stadt
St. Gallen versuchsweise eingeführt hat, wurde von der
Vereinigung schweizerischer Tiefbauunternehmer als un-
zweckmäßig erachtet und auch von den Abteilungsoor-
ständen der kantonalen technischen Bureaux abgelehnt,
msbesondere mit der Begründung, daß die Berechnungs-
stelle des Berufsoerbandes, wenn sie unter allfälligem
Veizug der Bewerber die Verbandsrechnung erst nach
Eröffnung der Angebote aufstelle, zweifellos das Bestreben
haben werde, die Berechnung möglichst in einem den

WWllMII
im kàd SUMIÄ mtmliistt. im kreise sà glinstig.

Prospekte unà (Werten àurck à
Qeneralveriràr:

WAZAM â OêS.
lei.z.Wg 3i3î/^s

Angeboten angepaßten Rahmen zu halten, womit jeden-
falls dem Bauherrn nicht gedient sei.

Bisher lauteten die bezüglichen Bestimmungen der
kantonalen SubmissionsVerordnung: Art. 22. Berufs-
verbände und Submittanten sind berechtigt, bei öffent-
lichen Submissionen der Behörde vor der Eröffnung
der Angebote Preisberechnungen mit den notwendigen
Einzelangaben einzureichen.

Erscheint die Berechnung eines Berufsverbandes der
vergebenden Behörde als angemessen, so soll die Verge-
bung an eines oder mehrere Angebote erfolgen, die nicht
erheblich davon abweichen.

Erklärt die Behörde die Berechnung eines Berufs-
Verbandes als unannehmbar, fo hat letzterer das Recht,
innert drei Tagen eine Überprüfung durch mindestens
zwei Sachverständige zu verlangen. Die Sachverständigen
werden zu gleichen Teilen von der vergebenden Behörde
und dem betreffenden Berufsverband bezeichnet. Der
einstimmige Befund der Sachverständigen, bestehe dieser
in einer Bestätigung oder Berichtigung der Berechnung
des Berufsoerbandes, ist im Sinne von Absatz 2 dieses
Artikels für die Vergebung maßgebend.

Liegen keine Berechnungen von Berufsverbänden vor
oder können sich die Sachverständigen nicht einigen, fo
hat die Behörde die Vergebung nach freiem Ermessen
in Würdigung des in Art. 21 aufgestellten Grundsatzes
vorzunehmen (d. h. der Zuschlag soll zu einem mit der
geforderten Arbeitsleistung in richtigem Verhältnis stehen-
den Preis erfolgen).

In Berücksichtigung der oben genannten Einwände
des Gewerbeverbandes hat der Regierungsrat die Ar-
tikel 22 u. 23 der Submisfionsverordnung vom 30. Mai
versuchsweise und auf Zusehen hin, wie folgt abgeändert:

Art. 22. Zur Beurteilung der Preiswürdigkeit im
Sinne von Art. 21 können die Bewerber und Berufs-
verbände der Behörde vor der Eröffnung Angebote-
Preisberechnungen einreichen. Ist die von einem Berufs-
verband eingereichte Berechnung auf Grund der Konjunk-
tmverhältnifse fachmännisch und sorgfältig durchgeprüft,
so soll sie bei der Vergebung als Wegleitung dienen.

Art. 23. Die Vergebung einer Arbeit oder Liefe-
rung an ein Angebot, das in der bereinigten Endsumme
mehr als etwa 12 Prozent niedriger ist als die weg-
leitende Berechnung des Berufsverbandes, erfolgt erst
nach Prüfung der in der gleichen Art wie die Verbands-
rechnung aufgestellten Detailberechnung des betreffenden
Bewerbers und nachdem dem Berufsverband Gelegenheit
zur Rechtfertigung seiner Preisansätze geboten wurde.

verdsiMmzeit.
Kantonal-ziircherìscher Gewerbeverband. Die Dele-

giertenversammlung des kantonal-zürcherifchen Ge-
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roerbeoetbanbef erlebigte unter bem Vorfitj non (Ratio»
nalrat ®r. Ob in g a bte (jahrefgefchäfte, befdhloß auf
Antrag ber ©eEtiorc ©äbenfroil mit 56 gegen 23 ©tint»
men, con ben SRitgltebern etnen jährlichen ©jçtrabeitrag
non 50 9îp. p ergeben jur Äufnung bef ijeute 808 ffr.
betragenben ©eparatfonbf bis auf 20,000 gr., unb be»

ftimmte ©äbenfroil alf nächfijährtgen Verfammtungf»
ort. (Rationalrat ©firmer (©t. ©aßen) referierte über
ben com Sorftanb bef Schmelzer. ©eroerbeoerbanbef
aufgearbeiteten ©ntroutf p einem Sunbefgefet) über
bie berufliche Aufbilöung, roobei er namentlich bie

denbenz bef ©ntrourfef heroorhofi, fünftig fete Sehrlingf»
Prüfungen im ©inne ber gentraltfation oon ben fcfiroei»

Zerifdhen Seruffoetbänben burc^führen p laffen. über
baf dhewa: i.®te ©teEung bef ©eroerbetreibenben p
ben ßonfumo eretnen" fpracfj dt, Söpplt, ©eEretär bef
©chmeijerifchen SRehgermeifteroerbanbef. @r Earn in
feinen Aufführungen pm Schluß, baß einzig ein tüd)=
tiger, gut aufgebilbeter Serufffianb unb eine tatMftige,
roohlorganifierte ©elbfthilfe für ©eroerbe unb Äteinhanbet
bie beften SRittel feien, fid) tm $onfurren$!ampfe mit
ben ^onfumoereinen p behaupten unb lebensfähig p
erhalten.

S3eröü«ö ©chßffhttufer ©cwerbenereine. die bief»
jährige delegiertenoerfamtnlung finbet ©onntag ben
19. $ult, nacfmittagf 1 Uhr, im ©emeinbehauffaale in
$hapngen ftatt. Alf draEtanben ftnb u. a. oorgefehen:
Qahrefberitht, 3ahrefredj)nung, $ätig!eitfprogramm, ©aht
bef Ortef ber nächften detegiertenoerfammtung unb cet»
fdhiebene Mitteilungen.

Hu$$telIUH0$we$en.
die ©eKierlieanSfteBung !» »urgborf 1924. der

finanzielle ©rtrag ber Ie|tef gafjr in Stsrgborf
burdhgeführten îantonal»bernif^en Aufhellung
für ©eroerbe unb Qnbuftrie ift befriebigenb. @r
beläuft fich auf 245,000 gr. Von biefer ©urante nmrben
in erfter Stnte ben Auffießern 20% ber iplahgelber
rüdfoergütet ; ebenfo erhalten bte Qeidjner oon ©uboen*
tionen (©taat, ©emetnben ufm.) 20% prücf. getner
Eonnten ben Äomiteemitgliebern, bie ftcf) um baf ©elingen
bef Unternehmenf oerbient gemalt, ihre Auflagen unb
Qeitaufroenbungen rücferfiattet werben. Son ber nod)
oerbleibenben (Refifumme oon runb 90,000 gr. mürbe
nac| Antrag bef OrganifationfEomiteef biefer dage fol»
genbe Verroenbung befdhtoffen : Üantonal»bermfcher @e=

merbeoerbanb unb |)anbroetEeroetein Surgborf je 25,000
granfen, Schaffung etnef gonbf für unoetfefulbet in
(Rot geratene Verbanbfmeifier 5000 gr., Sernifd)e ©in»
Eetrleb=@tiftung 1000 gr., 0eEonom.»@emeinnühtge @e»

feßfdhaft bef Éantonf Sern 1000 gr,, üantonaler @a«
mariteroeretn 500 gr., Semißhe Vereinigung für §ei»
maifd)u§ 500 gr., an Anftalten unb gemeinnütjige Set»
eine Iii Surgborf unb Umgebung jufammen 16,300 gr.
(morunter an bie fpanfcmerferfchule Vurgborf 5000 gr.,
SejirffEranEenanftalt 4000 gr.), an gefeütge unb ©portf»
oetetne, Me an ben Veranftettrargen ber „üaba" mitge»
mirft, 5000 gr. ©in größerer Setrag mürbe noch P=
rürfbehalten für ©rfteßung bef @c|l»ßber!chtef, ber in
dejt unb Qßuftrationen alf ein mertooüef Anbenlen an
bte fo mohl gelungene VeranftaÜung in einigen 3Boc|en
im drucf erfch einen wirb.

yerscbieflen«.
f fmfnernteifter Atttolb Stffig»Deler In ©^moîtlen

(©laruf) ftarb am 15. Quni na^ Eurjer fernerer ÄranE»
hett im Alter oon 49 Qah«««-

f äßalenueifter Alois fmûittget»SMer in 3Sït<h
ftarb am 17. Quni im Alter oon 65 fahren.

f |jimTOermetßer Qo|ann Seon|arb f3elz»2:ar«
nwggr in fktöMß (©raubünben) ftarb am 18. Quni
nad) Eurjer fernerer kranEheit im Alter oon 32 fahren.

f ^immermeifter Augöft -f;Mfer»Urfprung in SEÖet»

iingen (Aargau) ftarb am 23. Quni im Alter oon 74

$ahmn
Üongreß ffe offentltc|e Sauarbeiten. ®er tnter»

nationale Kongreß für Sauarbeiten unb öffentliche Ar»
betten bifEutterte bie Seridhte über bte grage ber 0rga=
nifation bef Sehtlingfmefenf. An ber ©ifEuffion be»

teiligten ftd) galjlreic^e auflänbifche delegierte, morunter
©agianut (®d)roeij), ber auch über bte genoffenfchaft»
liehe Drganifation im f<hmeijerifc|en Saugemerbe refe»
rierte. — ®ie ßRitgtieber bef Kongreffef haben mehrere
©tuppen bißiger ©ohnbauten unb ©etEplä^e für foldhe
befugt; ferner befugten fie bie internationale Auffiel»
lung für beEoratioe unb angemanbte Kunft.

In öer @ewertefd|Mle 1er ©tabt gürith mirEten
im legten Qahre 46 ooßbef^äftigte unb 120 teilroeife
beschäftigte SehrEräfte. die Schule mürbe im ©ommer»
femefter oon 6913 unb im ©interfemefter oon 7197
©djülern unb Schülerinnen befucht. die 3ahE ber Sau»
lehrlinge hat infolge ber regen Sautätigfeit zugenommen,
mährenb in ben SRechaniEerElaffen immer noch meniger
Sehrlinge ftnb alf oor unb mährenb bef Ätiegef. Aud|
bie SäcEer unb bte ©cljuetber raetfen ftarï befehle klaffen
auf. Sei ben Sehrtöchtern zeigt ftd) ein ftarEef An»

maef/fen ber ffierEäufer innen, bagegen geht Me 3«hE E'er

©eißnähetinnen jurüct. An ber funftgemerbli^en Ab»

teilung mürbe ^anbroeberei alf neuef gach eingeführt.
Saufe ber legten zehn (jähre ftnb oon Seljrern ber

Schule über 20 Sehrmittet, hauptfäc|li<h für berußiä)ef
(Rechnen, SRatertal» unb SeruffEunbe, gefchaffen raorben.
dtefe Sehrmittel merben auch an aufmärtigen ©shulett
gebraucht.

die ©chnigletfchttlc tit Srienj. Anglieberung an
baf fantonale ©emerbemufeum. der Äantonaßbernifche
©eroerbeoerbanb rietet an ben (Regterungfrat eine ©In»
gäbe, morin bie Serhältniffe bei ber ©ehmtßerfchule tu
Srienz bargelegt unb folgenbe Segehren gefteßt merben:

1. ®f möchte im ^tnblicJ auf bie roeitere ©ntmicE»

tung ber ©äjnthterfchule Srtenz bie ©otion (Roth, meldje
ben (Regierungfrät beauftragt, SRittel unb ©ege zu fudhen,
um biefer ©djule zu helfen, möglidift balb zur Sehanb»
tung unb Seantmortung gelangen.

2. @§ möchte bie grage geprüft merben, ob nicht
baf deîret oont 22. (Rooember 1920 betreffenb Ser»
ftaattichung bef Eantonaten ©emerbemufeumf in ber

©eife abjuänbern fei, baß bem einzigen Eantonaten @e»

merbeförberungfinftitut, in ähnlicher ©eife mie bief, fdhon
mit ber EeramifdEien gadhf^ule ber gaß ift, auch bie

gachfehute für ©chnihler einoerleibt merben Eönnte.

1. Augttft<©atnmlittt0 fir öte dauhftnmmen unb
@ffjw®rpttge». Son aßen europäifchen ©taaten beft^t
bte ©chroeiz ben traurigen (Ruhm bef größten daub»
ftummenreidhtumf, nämlich an bte 8000 daubfiummeti,
baf^ ftnb etroa 4mal mehr alf bte Stinben; erheblich
größer ift bte 3ahl ber ©chmerhörtgen aßer ©rabe bif
Zur pöfligen daubheit. Um bie Urfachen biefer eigen»
tümlichen, ftarEen Verbreitung zu ermitteln unb nach

9Rögltdf)Eeit zu befeitigen, um btefetn in feinen äußeren
unb inneren gotgen fo oerhängnifooßen ©ebneren mirE»

fam entgegenfteuern z» Eönnen, foßte ». a. eine grünb»
li^e ïaubftummenzôhlung auf fac|männif^er ©runb»
tage, b. h- unter SRitroirEung oon Ohrenärzten, daub»
fiummenlehrern unb anbern gachlenten burdhgeführt mer»
ben, moju ef daufenbe oon granfen bebarf. 3« &e»

14S Z'àstr. schweiz. Hs«dw.-ZàNg („Meisterblatt") Sîr. Is

werbeverbandes erledigte unter dem Vorsitz von Natio-
nalrat Dr. Odin g a die Jahresgeschäfte, beschloß auf
Antrag der Sektion Wädenswil mit 56 gegen 23 Stim-
men, von den Mitgliedern einen jährlichen Extrabeitrag
von 50 Rp. zu erheben zur Äufnung des heute 808 Fr.
betragenden Separatfonds bis auf 20,000 Fr., und be-

stimmte Wädenswil als nächstjährigen Versammlungs-
ort. Nationalrat Schirmer (St. Gallen) referierte über
den vom Vorstand des Schweizer. Gewerbsverbandes
ausgearbeiteten Entwurf zu einem Bundesgesetz über
die berufliche Ausbildung, wobei er namentlich die

Tendenz des Entwurfes hervorhob, künftig die Lehrlings-
Prüfungen im Sinne der Zentralisation von den schwei-
zerischen Berufsverbänden durchführen zu lassen, über
das Thema: „Die Stellung des Gewerbetreibenden zu
den Konsumvereinen" sprach Dr. Böppli, Sekretär des

Schweizerischen Metzgermeisterverbandes. Er kam in
seinen Ausführungen zum Schluß, daß einzig ein tüch-
tiger, gut ausgebildeter Berufsstand und eine tatkräftige,
wohlorganisierte Selbsthilfe für Gewerbe und Kleinhandel
die besten Mittel seien, sich im Konkurrenzkämpfe mit
den Konsumvereinen zu behaupten und lebensfähig zu
erhalten.

Verband Schaffhauser GewerSeverewe. Die dies-
jährige Delegiertenversammlung findet Sonntag den
19. Juli, nachmittags 1 Uhr, im Gemeindehaussaale in
Thayngen statt. Als Traktanden sind u. a. vorgesehen:
Jahresbericht, Jahresrechnung, Tätigkeitsprogramm, Wahl
des Ortes der nächsten Delegiertenversammlung und ver-
schiedene Mitteilungen.

MMMWWWtt».
Die SeWßrSea«ssiÄ«ng m BmZdorf 1924. Der

finanzielle Ertrag der letztes Jahr in Burgdorf
durchgeführten kantonal-bernischen Ausstellung
für Gewerbe und Industrie ist befriedigend. Er
beläuft sich auf 245,000 Fr. Von dieser Summe wurden
in erster Linie den Ausstellern 20°/o der Platzgelder
rückvergütet; ebenso erhalten die Zeichner von Subven-
tionen (Staat, Gemeinden usw.) 20°/o zurück. Ferner
konnten den Komiteemitgliedern, die sich um das Gelingen
des Unternehmens verdient gemacht, ihre Auslagen und
Zeitaufwendungen rückerstattet werden. Von der noch
verbleibenden Restsumme von rund 90,000 Fr. wurde
nach Antrag des Organisationskomitees dieser Tage fol-
gende Verwendung beschlossen: Kantonal bernischer Ge-
werbeverband und Handwerkerverein Burgdorf je 25,000
Franken, Schaffung eines Fonds für unverschuldet in
Not geratene Verbandsmeister 5000 Fr., Bernische Win-
kelrted-Stiftung 1000 Fr., Oekonom.-Gemeinnützige Ge-
sellschast des Kantons Bern 1000 Fr., Kantonaler Sa-
mariterverein 500 Fr., Vermische Vereinigung für Hei-
matschutz 500 Fr., an Anstalten und gemeinnützige Ver-
eine in Burgdorf und Umgebung zusammen 16,300 Fr.
(worunter an die Handwerkerschule Burgdorf 5000 Fr.,
Bszirkskrankeuanstalt 4000 Fr.), an gesellige und Sports-
vereine, die an den Veranstaltungen der „Kaba" mitge-
wirkt, 5000 Fr. Ein größerer Betrag wurde noch zu-
rückbehalten für Erstellung des Schlußberichtes, der in
Text und Illustrationen als sin wertvolles Andenken an
die so wohl gelungene Veranstaltung in einigen Wochen
im Druck erscheinen wird.

venMM««.
Hasnermeister Arnold BWg-Oàr in Schwanden

(Glarus) starb am 15. Juni nach kurzer schwerer Krank-
heit im Alter von 49 Jahren.

ch Malermeister- Alsis HoMnger-KMer in Zürich
starb am 17. Juni im Alter von 65 Jahren.

î ZimmermWer Johann Leonhard Belz-Tar-
Nutzer in PardMa (Graubünden) starb am 18. Juni
nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 32 Jahren.

î Zimmermeister August Huser-Urspruug in Wet-
tingen (Aargau) starb am 23. Juni im Alter von 74
Jahren.

Kongreß Mr öffentliche Bauarbeiten. Der tnter-
nationale Kongreß für Bauarbeiten und öffentliche Ar-
beitm diskutierte die Berichte über die Frage der Orga-
nisation des Lehrlingswesens. An der Diskussion be-

teiligtm sich zahlreiche ausländische Delegierte, worunter
Cagianut (Schweiz), der auch über die genossenschaft-
liche Organisation im schweizerischen Baugewerbe refe-
rierte. — Die Mitglieder des Kongresses haben mehrere
Gruppen billiger Wohnbauten und Werkplätze für solche

besucht; ferner besuchten sie die internationale Ausfiel-
lung für dekorative und angewandte Kunst.

An der Gewerbeschule der Stadt Zürich wirkten
im letzten Jahre 46 vollbeschäftigte und 120 teilweise
beschäftigte Lehrkräfte. Die Schule wurde im Sommer-
semester von 6913 und im Wintersemester von 7197
Schülern und Schülerinnen besucht. Die Zahl der Bau-
lehrlinge hat infolge der regen Bautätigkeit zugenommen,
während in den Mechanikerklassen immer noch weniger
Lehrlinge sind als vor und während des Krieges. Auch
die Bäcker und die Schneider weisen stark besetzte Klassen
aus. Bei den Lehrtöchtern zeigt sich ein starkes An-
wachsen der Verkäuferinnen, dagegen geht die Zahl der
Weißnäherinnen zurück. An der kunstgewerblichen Ab-
teilung wurde Handweberei als neues Fach eingeführt.
Im Laufe der letzten zehn Jahre sind von Lehrern der
Schule über 2V Lehrmittel, hauptsächlich für berufliches
Rechnen, Material- und Berusskunde, geschaffen worden.
Diese Lehrmittel werden auch an auswärtigen Schulen
gebraucht.

Die Schmtzlerschule in Brienz. Angliederung an
das kantonale Gewerbemuseum. Der Kantonal-bernische
Gewerbeverband richtet an den Regterungsxat eine Ein-
gäbe, worin die Verhältnisse bei der Schnitzlerschule in
Brienz dargelegt und folgende Begehren gestellt werden:

1. Es möchte im Hinblick auf die weitere Entwick-
lung der Schnitzlerschule Brienz die Motion Roth, welche
dm Regierungsràt beauftragt, Mittel und Wege zu suchen,
um dieser Schule zu helfen, möglichst bald zur BeHand-
lung und Beantwortung gelangen.

2. Es möchte die Frage geprüft werden, ob nicht
das Dekret vom 22. November 1920 betreffend Ver-
staatlichung des kantonalen Gewerbemuseums in der
Weise abzuändern sei, daß dem einzigen kantonalen Ge-
werbeförverungsinstitut, in ähnlicher Weise wie dies schon
mit der keramischen Fachschule der Fall ist, auch die

Fachschule für Schnitzler einverleibt werden könnte.
1. August-Sammlung für die Taubstummen und

Schwerhörigen. Von allen europäischen Staaten besitzt
die Schweiz den traurigen Ruhm des größten Taub-
stummenreichtums, nämlich an die 8000 Taubstummen,
das sind etwa 4mal mehr als die Blinden; erheblich
größer ist die Zahl der Schwerhörigen aller Grade bis

zur völligen Taubheit. Um die Ursachen dieser eigen-
tümlichen, starken Verbreitung zu ermitteln und nach

Möglichkeit zu beseitigen, um diesem in seinen äußeren
und inneren Folgen so verhängnisvollen Gebrechen wirk-
sam entgegensteuern zu können, sollte u. a. eine gründ-
liche Taubstummenzählung auf fachmännischer Grund-
lags, d. h. unter Mitwirkung von Ohrenärzten, Taub-
stummenlehrern und andern Fachleuten durchgeführt wer-
den, wozu es Tausende von Franken bedarf. Zu be-
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